
 
 

N A C H K L A U S U R E N (NK)  
 
Die Anmeldung zur Nachklausur liegt in der Verantwortung der Schülerinnen 
und Schüler. 
 

Die Entschuldigungsregeln müssen selbstverständlich eingehalten worden 
sein, das heißt auch: ein Anruf auf dem Gesprächsaufnahmegerät im 
Sekretariat (0221 35018-81) vor Unterrichtsbeginn (bis 08.10 Uhr) ist 
unbedingt notwendig. Eine ärztliche Bescheinigung über „Schulunfähigkeit“ 
kann bei den Fachlehrkräften vorgelegt werden, wenn die Klausur wegen 
Krankheit versäumt wurde. Ein Arzttermin z.B. ist kein Entschuldigungsgrund.  
 

Schülerinnen und Schüler müssen sich nach ihrer Krankheit umgehend bei 
der Fachlehrkraft zur Nachklausur anmelden. Dazu sind die Nachklausur – 
Formulare (NK-Formulare) zu verwenden, die im Hängeregister vor dem 
Raum der Beratungslehrer*innen (B.00.26) und auf der Schulwebsite 
erhältlich sind.  
 

Das Formular wird von der Fachlehrkraft unterschrieben, wenn diese alle 
Verfahrensschritte überprüft hat. Die Schülerinnen und Schüler legen das 
Anmeldeformular dann in den Briefkasten vor dem 
Beratungslehrer*innenzimmer (B.00.26). Die Ablage im Briefkasten sollte 
immer zeitnah nach der Rückkehr an die Schule durchgeführt werden, 
spätestens jedoch zu dem im Klausurplan angegebenen letzten 
Abgabetermin. Die Beratungslehrer*innen sichten und genehmigen die 
Nachklausuranmeldungen im Auftrag (i. A.) der Abteilungsleitung IV.  
 

Zwei zentrale Nachklausurtermine werden im Klausurplan SII angegeben. Im 
Aushang SII und auf Moodle werden die Schüler*innen über ihre 
Nachklausurtermine informiert. Haben Schülerinnen und Schüler mehr als 
zwei Klausuren wegen Krankheit versäumt, sind sie verpflichtet, sich sofort 
nach der Krankheit zur Terminabsprache bei ihren Beratungslehrer*innen zu 
melden. Über die Reihenfolge der Nachklausuren muss dann individuell 
entschieden werden, da ggf. mehrere Schülerinnen und Schüler für 
Nachschreibtermine berücksichtigt werden müssen. 
 

Nachklausuren werden ausschließlich auf vorbereitetem Papier und 
Vorschreibpapier der Schule geschrieben.  
 

Es ist selbstverständlich, dass Schülerinnen und Schüler pünktlich zur 
Nachklausur erscheinen. Verspätet Eintreffende müssen ggf. warten, bis alle 
anderen die Klausuraufgaben erhalten haben.  
 

S. Langer 
(Abteilungsleitung SII)  17.08.2024 


